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§ 1 Begriff, Funktion und Standort 
des Günstigkeilsprinzips 

Die Freiheit des Individuums bezieht Inhalt, Maß und Sinn nur aus 
den natürlichen, geschichtlichen, politischen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Realitäten, welche die Freiheit beschränken und denen gegen-
über sie Schutz gewähren, sich durchsetzen solP. Der Arbeitsmarkt ist 
einer von mehreren Teilmärkten2 in der freiheitlich und sozial orien-
tierten marktwirtschaftliehen Ordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, auf denen sich die Freiheit in besonderem Maße gegenüber sol-
chen faktischen Einengungen bewähren muß. Der Wohnungsmarkt ist 
ähnlich beschaffen. Beide Märkte weisen Strukturen auf, die den Ge-
setzgeber um der Freiheit und Gerechtigkeit willen zu korrigierenden 
Eingriffen in das Marktgeschehen veranlassen mußten: Ein diesem 
Zweck dienendes Rechtsinstitut (im Zusammenhang mit anderen paral-
lel wirkenden Grundsätzen) ist das Günstigkeitsprinzip. Es ist sowohl 
im Miet- als auch im Arbeitsrecht angesiedelt, ist aber hier, vor allem 
im Tarifrecht, besonders ausgeprägfl. 

Für den Arbeitsmarkt, wie er in der Zeit der Industrialisierung be-
stand, ist kennzeichnend, daß der Preis als Ausdruck für die Kauf- und 
Verkaufsrelation (auf dem Arbeitsmarkt Lohn genannt) kein geeigne-
tes Mittel war, in hinreichend selbstordnender Kraft schnell und ge-
sichert ein Gleichgewicht zwischen Angebot4 und Nachfrage5 und damit 

1 Ähnlich auch Raiser, L., JZ 1958, 1. 
2 Siehe hierzu Richardi, Kollektivgewalt, S. 116 ff., der den Unterschied 

zwischen Gütermarkt und Arbeitsmarkt hervorhebt. In Anlehnung an v. Nel!-
Breuning, Arbeitsmarkt, S. 32, 46 wird hier der Arbeitsmarkt als Begegnungs-
stätte zur Verwirklichung der von Art. 12 und 2 GG garantierten Freiheiten 
verstanden. So definiert, impliziert der Terminus "Arbeitsmarkt" nicht, daß 
Arbeit als Ware anzusehen sei. Das ist ausgeschlossen, weil der Einzelne mit-
tels Beruf und Arbeit seine Identität findet, seine personbildende soziale 
Lebensaktivität entfaltet, sich bestätigt, er seine innere Sicherheit und see-
lische Gesundheit gewinnt - so zutreffend Ecker, BB 1982, 197, 198, 199. Auch 
Heuss, "Ware Arbeit", S. 231, 236 weist darauf hin, daß der Arbeitsvertrag 
kein individueller Kaufvertrag, bei dem die "Ware Arbeit" bzw. ihr Preis den 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen, sondern ein sozialwirt-
schaftliches Verhältnis eigener Ordnung sei. 

3 Vgl. Nikisch, Arbeitsrecht, II. Bd., S. 418. 
4 (Bestimmt durch den Umfang der arbeitsuchenden Bevölkerung). 
5 (Bestimmt durch das für die Anlegung in Arbeitskraft bereitstehende 

Kapital). 
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eine sozial ausgewogene, harmonische Gesamtordnung herzustellen6 • 

Das marktwirtschaftliche Element der Freiheit - isoliert von dem 
des Sozialschutzes und ohne das Hinzutreten ausgleichender Mechanis-
men wie z. B. der Tarifautonomie - erwies sich auf dem Arbeitsmarkt 
vielfach nur als formaF und bewirkte keine gerechte Einkommensver-
teilung, was die sozialgeschichtlichen Erfahrungen des 19. Jahrhunderts 
beweisen8• Max Weber veranschaulicht das in seiner "Rechtssoziolo-
gie"9: 

"Das formale Recht eines Arbeiters, einen Arbeitsvertrag jeden beliebigen 
Inhalts mit jedem beliebigen Unternehmer einzugehen, bedeutet für den 
Arbeitsuchenden pra~tisch nicht die mindeste Freiheit in der eigenen Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen und garantiert ihm an sich auch keiner-
lei Einfluß darauf. Sondern mindestens zunächst folgt daraus ledigLich 
die Möglichkeit für den auf dem Markt Mächtigeren, in diesem Falle nor-
malerweise den Unternehmer, diese Bedingungen nach seinem Ermessen 
festzusetzen, sie dem Arbeitsuchenden zur Annahme oder Ablehnung an-
zubieten- diesem zu oktroyierentO," 

Eine wesentliche Ursache besteht darin, daß der Arbeitsmarkt nach 
Ansicht des amerikanischen Nobelpreisträgers Samuelson11 unter ande-
rem wegen der Ungleichheit in den Verhandlungspositionen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer12 vom idealisierten Modell des vollstän-
digen Wettbewerbs weit entfernt ist. Auf dem freien, "atomisierten" 
Arbeitsmarkt existiert eine nicht zu leugnende strukturelle Ungleich-
heit der Marktmacht zwischen Anbietern und Nachfragern13• Wegen 
dieser Erscheinung wird der Arbeitsmarkt in der Volkswirtschafts-
lehre allgemein als "typisch unvollkommener Markt" charakterisiert14• 

6 Zur Theorie des Arbeitsmarktes in der Sicht der klassischen liberalen 
Nationalökonomie siehe Smith, Wohlstand, S. 56 -75; Ricardo, Principles, 
Ch. V, S. 85- 108; siehe ferner Rüthers in Brox I Rüthers, Arbeitskampfrecht, 
Rdnr.11. 

7 So auch Floretta, Kollektivmacht, S. 59; Richardi, Kollektivgewalt, S. 113; 
Karakatsanis, Gestaltung, S. 31 f.; Maunz I Dürig I Herzog I SchoLz, GG, Art. 9 
Rdnr. 10; v. NeH-Breuning, Freiheit, S. 27, 30. 

8 Köppe, Arbeitsvertrag, S. 30 ff.; StahLhacke, RdA 1959, 266; Kramer, 
"Krise", S. 20 ff. 

9 s. 170. 
10 Merz, Privatautonomie, S. 6 beschreibt die Mißstände des extremen 

Wirtschaftsliberalismus ähnlich. Siehe auch die Darstellung der Rechtsent-
wicklung bei Richardi, Betriebsverfassung, S. 10 ff. 

11 Economics, S. 545 - 555. 
12 Larenz, Allgemeiner Teil, S. 48 f.; Bührig, RdA 1948, 11, 13; kritisch 

Zöllner, AcP 176, 221, 229ff.; Dietz, RdA 1949, 161, 163; Küchenhoff, G., AuR 
1966, 321, 322. 

13 BoeLcke, "Liberalismus", HdWW, S. 42; Hueck I Nipperdey I Tophoven I 
StahLhacke, TVG, Teil B Einl., S. 7; Säcker, Gruppenautonomie, S. 256; Reu-
ter, ZfA 1975, 85, 86; Hönn, Kompensation, S. 197- 199. 

14 v. StackeLberg, Grundlagen, S. 278; WiHeke, HdSW, "Arbeitsmarkt", S. 
321, 326; Geigant ISobotkaI WestphaL, Lexikon, "Arbeitsmarkt", S. 30, 31. 
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Nach der rechtlichen Konzeption des 19. Jahrhunderts sollten alle Bür-
ger gleichberechtigt befugt sein, ihr Schicksal durch freie Verträge zu 
gestalten, während der Staat sich aus dem Spiel der wirtschaftlichen 
Kräfte herauszuhalten hatte. Man versprach sich von diesem Rege-
lungsmodell die beste und gerechteste Vertragsgestaltung15, weil man 
glaubte, aus dem Zusammenspiel der Egoismen ergäbe sich das objek-
tiv Richtige16, ignorierte dabei aber die bestehende wirtschaftliche Un-
gleichheit unter den Menschen17 oder besser (bezogen auf das Arbeits-
leben) die Unvollkommenheit des Arbeitsmarktes. Die Folge davon 
war die bekannte Verelendung und Proletarisierung der Industrie-
arbeiterschaft, für die die schrankenlose Vertragsfreiheit unter den 
konkreten wirtschaftlichen Gegebenheiten zum sozialen Joch führte. 
Die Vertragsfreiheit war es, durch die die Vertragsfreiheit vertraglich 
eingeengt wurde. Das entspricht dem allgemeinen Phänomen, daß ein-
polige Freiheit aus sich selbst den Zwang als ihren Gegenpol hervor-
treibt18. 

Ohne die Korrektur des Rechts wird unter den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen des "unvollkommenen Marktes" die individuelle Ver-
tragsfreiheiteinseitig zu Lasten des Arbeitnehmers eingeschränkt, wenn 
nicht vielfach sogar aufgehoben, weil es an der für einen gegenseitigen 
Interessenausgleich erforderlichen Vertragsparität fehlt19. 

Radbruch20 nahm an, daß "nur in einer Gesellschaft von lauter klei-
nen Eigentümern die Vertragsfreiheit eine Vertragsfreiheit für alle 
sein könne". Diese Ausgangssituation - im übertragenen Sinne -
ist aber außer in Zeiten der Hochkonjunktur, in der ein Nachfrage-
wettbewerb um Arbeitskräfte herrscht, im allgemeinen für den Arbeits-
markt atypisch21. Wenn sich dagegen die Kontrahenten, so Radbruch22, 

als "Besitzende und Besitzlose" gegenüberstehen, "wird die Vertrags-
freiheit zur Diktatfreiheit des sozial Mächtigen, zur Diktathörigkeit des 
sozial Ohnmächtigen. Im 19. Jahrhundert spiegelte diese Situation das 
Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wider23. Ist ein 
Vertragspartner nämlich in der Lage, sich dem Wettbewerb zu ent-
ziehen, wird der Vertrag zum Instrument der Herrschaft über den an-

1s Hillermeier, BB 1976, 725. 
16 Schmidt-Rimpler, Geschäftsgrundlage, S. 1, 6. 
17 Dietz, Freiheit, S. 13 f. ; Richardi, Kollektivgewalt, S. 110; Bänziger, WiuR 

1978, 410, 411. 
18 So sehr treffend beschrieben von Fechner, Freiheit, S. 73, 82 f. 
19 Wolf, M., ZfA 1971, 151. 
20 Rechtsphilosophie, S. 243; ders., Mensch, S. 38. 
21 Siehe auch Acker, Soziologie, S. 10- 15. 
22 Rechtsphilosophie, S. 243. 
23 Radbruch, Einführung, S. 133. 
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